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Schilderungen waren sehr eindriicklich. Folgende Zahlen
aus dem Jahre 1961 mdgen interessieren: Das Budget be-
trigt 33 Millionen DM. Eingegangene Hilfegesuche
49 075, wovon 5,7 %/y fur Brandfille. 35 Grossbrinde
mit mehr als 3 Rohren, 105 mittlere Brinde mit 2—3
Rohren, 386 Einsitze mit Atemschutzgeriten. Die Ange-
hérigen der Feuerwehr sind nicht in Of., Uof. und Sdt.
eingeteilt, sondern es besteht folgende Rangordnung:
Oberbrandirektor, Branddirektor, Oberbrandrat, Brand-
rat, Brandassessor, Brandamtmann, Brandoberinspektor,
Brandinspektor, Brandobermeister, Brandmeister, Ober-
feuerwehrmann, Feuerwehrmann. Die Feuersozietit be-
fasst sich mit Gebdude- und Mobiliar-Versicherungen,
aber auch mit dem vorbeugenden Brandschutz und arbei-

tet diesheziig!ich ene mit dem BVD in Zirich (Ing. Gre-
tener) zusamm driicklich waren die Aufzeichnun-
gen tber die Brandschiden in Berlin im Verlaufe der
Jahrzehnte. Die Kurve steigt rapid in Zeiten des Wohl-
standes und sinkt dementsprechend in Zeiten der Not.

Zum Abschluss des Besuches richtete der Feuerwehr-
kommandant der Stadt Bern, Major Hans Biirgi, fir die
sehr lehrreichen Vorfiihrungen und die wohlwollende
Aufnahme herzliche Worte des Dankes an diese Berliner
Feuerwehrkameraden. Der Besuch dieser trotz allem lei-
denden Stadt hat allen Teilnehmern tiefe Eindriicke hin-
terlassen, und es sei auch hier festgehalten «Berlin ist eine
Reise wert. . .» Hptm. Vogt, Oberdiessbach

ZIVILSCHUTZ

Die schweizerische Zivilverteidigung braucht Schutzriume fiir vier Millionen

Menschen*

Die Ausgangslage fiir eine neue gesetzliche Regelung der
Schutzraumbauten in der Schweiz ist das vom eidgendssischen
Parlament im Mirz 1962 gegebene Bundesgesetz iiber den
Zivilschutz. Im Zusammenhang mit der parlamentarischen
Beratung dieses Gesetzes ist denn auch verschiedentlich ge-
fordert worden, dass anschliessend an die grundlegende Gesetz-
gebung iber den Zivilschutz Massnahmen zur Férderung der
Schutzraumbauten ergriffen werden miissen. Nun steht zwar
immer noch der Bundesbeschluss vom Dezember 1950 bett.
den baulichen Luftschutz in Kraft; aber dieser ermoglicht nur
die Subventionierung von Schutzriumen in Neubauten, jedoch
nicht auch in bestehenden Hiusern, weil ein beziiglicher
Bundesbeschluss vom Mirz 1952 iiber die Subventionierung
des Einbaues von Luftschutzraumen in bestehenden Hiusern
mit dem fakultativen Referendum angefochten und im Ok-
tober 1952 in einer wahren Welle des Pazifismus mit sechs-
facher Mehrheit verworfen wurde.

Wohl wurden auf Grund des Bundesbeschlusses im De-
zember 1950 in einer beachtlichen Zahl von Neubauten Schutz-
riaume erstellt, aber in bestehenden Hiusern blieb es bei ver-
hiltnismissig wenig Umbauten. Ueberdies vermochte der Bundes-
beschluss nur in bescheidenstem Rahmen den Bau von An-
lagen und Einrichtungen fiir die 6rtlichen Schutzorganisationen
zu bewirken, und auch die Erstellung von offentlichen Schutz-
raumen blieb sehr stark zuriick. Dazu kam, dass der Bundes-
beschluss, im Sinne einer finanziellen Sicherung fiir den Bau-
herrn, die Mehrkosten fiir den Schutzraumbau auf 2% bei
Mehrfamilienhdusern und auf 3% bei Einfamilienhiusern
beschrinkte, was zur Folge hatte, dass besonders bei Meht-
familienhiusern die Schutzriume nicht immer in wiinschbarem
Ausmasse ausgebaut werden kénnen.

Was bisher geleistet worden ist, bleibt trotzdem beacht-
lich. Von den im Jahre 1945 bei Kriegsende bestehenden rund
36 000 Luftschutztdumen, die ungefdht 700 000 Menschen Schutz
boten, waren Ende Mai 1951 noch etwa 16 000 oder 46 % vot-
handen. In den ersten zehn Jahren nach Inkrafttreten des Bundes-
beschlusses im Dezember 1950 — also in der Zeit von 1951

* Aus: «Internationale Zivilverteidigung», Mai 1962.

bis 1960 — wurden dann doch wieder fiir rund 1,15 Mio Men-
schen Schutzraume erstellt, woran der Bund rund 30 Mio Fr.
Beitrige zusicherte. Ferner wurden im Jahre 1961 Schutzraum-
bauten fiir weitere rund 180 000 Menschen bewilligt und da-
fir rund 9,3 Mio Fr. Bundesbeitrige zugesichert, so dass
gegenwirtig insgesamt Schutzriume fir rund 1,5 Mio Men-
schen vorhanden sind. Allerdings sind diese Schutzriume im
allgemeinen so konstruiert, dass sie nur den Auswirkungen von
konventionellen Waffen in der Nihe des Explosionsherdes
standhalten, und ihre riumliche Disposition ist darauf be-
rechnet, dass die in ihnen Zuflucht suchenden Menschen nur
wenige Stunden sich darin aufhalten miissen.

Die neuen und erhdhten Anforderungen ergeben sich aus
dem Vorhandensein von Atomwaffen und aus der Moglich-
keit von Angriffen sowohl mit nuklearen als auch mit bio-
logischen und chemischen Waffen. Deshalb miussen die allseitig
in Eisenbeton zu erstellenden Schutzriume so stark vor-
gesehen werden, dass sie den voraussichtlichen Luft- und Erd-
druck einer in der Nihe explodierenden Atombombe wider-
stehen und die Triimmerlast des einstiirzenden Gebiudes
tragen konnen. Sie miissen ferner gegen die Hitzestrahlung
schiitzen, was mit den erforderlichen Mauerdicken erreicht
wird. Die radioaktive Strahlung verlangt sodann ganz be-
sonders gute Mauerdicken, die iber jene hinausgehen, die
zur Abhaltung des Druckes und der Hitze ndtig wiren. Der
Schutz gegen die radioaktive Strahlung schliesst also gleich-
zeitig den Schutz gegen die beiden anderen Auswirkungen ein.

Aber auch hinsichtlich der riumlichen Disposition und
der Einrichtungen ergeben sich erhohte Anforderungen, denn
zur radioaktiven Strahlung kommt meistens noch eine Ver-
seuchung weiter Gebiete durch radioaktiv geladene Staub-
teilchen, so dass die Menschen lingere Zeit im Schutzraunr
verbleiben miissen, oft bis zu mehreren Tagen. Das bedingt
einen wesentlich bessern Ausbau der Schutzriume und den
Einbau von wirksamen Ventilationsanlagen mit Filtern und
zuverlissig schliessenden Tiiren und Fenstern. Da es trotz der
Notausstiege vorkommen kann, dass infolge der grossen
Triimmerhaufen ein Verlassen des Schutzraumes nicht mehr
moglich ist, muss ferner durch Mauerdurchbriiche und durch
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Fluchtkanile ein Ausstieg ins Freie ermioglicht werden. Alle
diese Verstirkungen, Vorkehren und Massnahmen fiithren zu
stark erhohten Kosten der zukiinftigen Schutzriume, so dass
die Mehrkosten keinesfalls mehr im Rahmen der vorgesehenen
2—3 % der Gesamtbausumme bleiben werden. Rechnete man
bisher mit Schutzraumkosten von 220 bis 420 Fr. je Person
bei Mehr- und Einfamilienhiusern sowie Sammelschutzriumen
und von bis zu 1000 Fr. bei Kavernenbauten, so werden diese
Kosten pro Person auf rund 300 Fr. bei Mehrfamilienhiusern,
auf rund 800 Fr. bei Einfamilienhdusern und auf rund 1500 Fr.
bei Kavernenbauten zu stehen kommen, so dass sich ein
Mittelwert von etwa 800 Fr. ergibt. Wenn bei weiter an-
dauernder Baukonjunktur jihrlich etwa 200 000 Schutzraum-
plitze neu entstehen, ist also mit Jahreskosten von rund 160
Mio Fr. zu rechnen, von denen rund 100 Mio Fr. auf private
und rund 60 Mio Fr. auf 6ffentliche Schutzriume sowie solche
in bestehenden Hiusern entfallen diirften.

Diese Kostensteigerung ruft gebieterisch nach erhohten
Bundesbeitrigen, und hier ist einer der Hauptgriinde fiir das
neue Bundesgesetz zu suchen, denn sonst miisste doch der
grosste Teil des geltenden Beschlusses revidiert werden, ganz
abgesehen von der durch das neue Geschiftsverkehrsgesetz
der Bundesversammlung verinderten Rechtslage. Der Gesetzes-
entwurf, der sich in seinen grundlegenden Bestimmungen eng
an das Bundesgesetz iiber den Zivilschutz anlehnt, lisst sich
in organisatorischer und finanzieller Hinsicht wie folgt zu-
sammenfassen:

1. Alle Gemeinden, pflichtig, rtliche Schutzdienstorgani-
sationen zu bilden (Gemeinden mit iiber 1000 Einwohnern),
sind baupflichtig, wobei einzelne Gemeinden, je nach Ver-
hiltnissen, aus der Baupflicht entlassen oder dieser zusitzlich
unterstellt werden konnen.

2. In den baupflichtigen Gemeinden sind in allen mit
Kellergeschossen versehenen Neubauten, An- und Umbauten,
Schutzriume mit Notausstiegen, ndtigenfalls Fluchtkanile
und in Reihenbauten auch Mauerdurchbriiche, zu erstellen;
die Kantone bestimmen, wie weit fiir Bauten ohne Kellet-
geschosse bauliche Massnahmen zu treffen sind. Der Bund
leistet an solche bauliche Massnahmen bzw. die entstehenden

Zivilschutzmassnahmen in Amerika und Europa*

Die drei Auswege

Mit folgenden kurzen, aber treffenden Worten
formulierte ein amerikanischer Journalist die drei ein-
zigen Moglichkeiten, welche sich nach heutiger Ansicht
allein bei einem unmittelbar drohenden Wasserstoff-
bombenangriff bieten:

To die — zu sterben: die Alternative des Fatalisten,
der sich bereits heute zu der Auffassung bekennt, dass
in einem modernen Krieg a priori alles zugrunde geht
und jedes Sich-Auflehnen gegen das Schicksal eines
alles vernichtenden Atomkrieges vergeblich ist;

To dig — sich zu verkriechen in mdglichst tiefen
Lochern bzw. Luftschutzkellern, die aber in Friedens-
zeiten gebaut und ausgeriistet sein miissen;

To get out — zu fliichten aus der Umgebung des
voraussichtlichen Angriffsobjekts, was jedoch nur mog-

* Aus: «Neue Ziircher Zeitung», Nr. 1609, vom 24. April 1962,
mit freundlicher Bewilligung der Redaktion.
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Mehrkosten einen Beitrag von 10 bis 25 %, wihrend Kanton
und Gemeinde zusammen mindestens 35 bis 45 % ausrichten,
so dass die Beitrige zusammen mindestens 60 % ausmachen.

3. Wo es mit Riicksicht auf den Publikumsverkehr ge-
boten ist, haben die Gemeinden nach Moglichkeit fiir 6ffent-
liche Schutztriume zu sorgen. An die Kosten offentlicher
Schutzriume fiir mindestens 100 Personen kann der Bund in
besonderen Fillen Beitrige bis zu 40 % gewihren.

4. Die gleichen Beitrige sind zu leisten, wenn in Neu-
bauten oder bei grosseren Umbauten der Keller freiwillig
bauliche Schutzmassnahmen getroffen werden. Bei analogen
Massnahmen in schon bestehenden Hiusern betrigt der Bundes-
beitrag 35 bis 45 %, wihrend Kanton und Gemeinde zusammen
mindestens 35 bis 45 % auszurichten haben, so dass die Bei-
trige insgesamt mindestens 80 % ausmachen.

5. Der Bund leistet an die Kosten der vorgeschriebenen
und der freiwillig getroffenen Massnahmen Beitrige unter
Beriicksichtigung der Finanzkraft der Kantone mit Riicksicht
auf die Berggebicte. Der Bund bestimmt die Mindestanforde-
rungen der baulichen Schutzmassnahmen.

Da bis heute fiir rund 1,5 Mio Personen Schutzriume
vorhanden sind und fiir weitere rund 2,5 Mio Personen solche
erstellt werden sollen, ergibt sich also ein Bedarf von Schutz-
riumen fiir 4 Mio Menschen. Bei einer Jahresquote von
200 000 Schutzraumplitzen pro Jahr, wie sie — wie bereits
erwihnt — auf Grund der Baukonjunktur angenommen wird,
ist also mit einer Ausbauzeit von 12 bis 14 Jahren und mit
totalen Jahreskosten von rund 160 Mio Fr. zu rechnen.

Zivilverteidigung in Bulgarien

Gemiss einem kiirzlich von der bulgarischen Regierung
verdffentlichten Erlass sind alle Biirger, die nicht der Wehr-
pflicht unterworfen sind, aufgefordert, bis zum Alter von
55 Jahren der Zivilverteidigung anzugehdren. In Ueberein-
stimmung mit diesem Erlass erhilt die gesamte Bevdlkerung
eine eingehende Ausbildung auf dem Gebiete des Schutzes
gegen die ABC-Waffen.

Von Dr. Theo Ginsburg

lich ist, wenn eine geniigend grosse Zeitspanne zur
Verfiigung steht, um vom Zeitpunkt der Warnung an
die Evakuierung ohne Panik durchfithren zu kénnen.
Auch hier miissen naturgemiss schon in Friedens-
zeiten alle Pline ausgearbeitet und alle Vorkehren bis
ins kleinste Detail getroffen sein, damit im Ernstfall
die Operationen reibungslos durchgefithrt werden
konnen. .

Es kann dem einzelnen Biirger nicht verwehrt wer-
den, sich die grausame Realitit der Atombombe aus
dem Kopf zu schlagen und sein Leben so zu fithren,
als ob diese nicht existierte, das heisst sich fatalistisch
in das ihm vielleicht von unserem Atomzeitalter auf-
gezwungene Schicksal zu ergeben. Von der verant-
wortungsbewussten Regierung eines Volkes hingegen,
welches sich und seine Lebensform mit allen Mitteln
zu verteidigen gedenkt, ist eine derartige Haltung nicht
denkbar. Vorausschauend miissen Pline ins Auge ge-
fasst werden, um beim plétzlichen Ausbruch eines viel-
leicht mit Nuklearwaffen gefithrten Krieges die Zivil-



	Die schweizerische Zivilverteidigung braucht Schutzräume für vier Millionen Menschen

